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Amprion GmbH (27.06.2022) 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1.: Der Hinweis über die Betroffenheit des Höchstspannungsfreileitungs-

Schutzstreifens wird zur Kenntnis genommen und im Rahmen der weiteren 

Planung bereits berücksichtigt. 

 

 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Dem Hinweis wird entspro-

chen. 

Zur Berücksichtigung des Hinweises werden die Leitungsbestände im Bebauungs-

plan nur in unverbindlicher Lage dargestellt. 

 

 

zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im weiteren Verfahren be-

rücksichtigt. 
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zu 4.: Die Hinweise und die grundsätzliche Zustimmung zur Planung werden 

zur Kenntnis genommen. Den Hinweisen wird entsprochen. 

 

 

 

zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Dem Hinweis wird gefolgt. 

Der Träger öffentlicher Belange wird, wie gewünscht, erneut im Planverfahren im 

Rahmen der Entwurfsoffenlage beteiligt. 
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Anlage 
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Amprion GmbH (07.09.2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1.: Die Hinweise zur Stellungnahme werden zur Kenntnis genommen. Die 

angesprochene Stellungnahme findet Berücksichtigung. 

Siehe dazu die Ausführungen auf den vorangegangenen Seiten. 

 

 

zu 2.: Die Hinweise bezüglich der Plankarte werden zur Kenntnis genommen. 

Die zeichnerischen Festsetzungen werden der Anregungen entsprechend an-

gepasst. 

Die Baugrenzen sowie die Flächen für Boden, Natur und Landschaft werden dahin-

gehend zurückgenommen, sodass die angesprochene Mastfreiraumfläche von Be-

bauung freigehalten werden. Hierdurch können Nutzungskonflikte im Plangebiet 

vermieden werden. Das Entwicklungsziel „Ortsrandeingrünung“ ist dahingehend for-

muliert, dass keine Gehölze und Bäume 1. Ordnung mit Wuchshöhen größer als 5 

Meter in diesem Bereich anzupflanzen sind und die Randbereiche als Krautsaum 

anzulegen sind, sodass die Erreichbarkeit des Mastes für Wartungsarbeiten unge-

hindert erfolgen kann. 

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung entsteht darüber hinaus kein weiterer 

Handlungsbedarf. 
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Amt für Bodenmanagement Limburg a. d. Lahn (29.06.2022) 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1.: Der Hinweis über die Nicht-Betroffenheit der ländlichen Bodenordnung 

wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 

Das Plangebiet ist nicht von einem Flurbereinigungsverfahren betroffen. Darüber 

hinaus entsteht auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung kein Handlungsbedarf. 

 

 

zu 2.: Der Hinweis über die Städtische Bodenordnung wird zur Kenntnis ge-

nommen und in die Begründung zum Bebauungsplan integriert. 

 

 

zu 3.: Der Hinweis in Bezug auf das Liegenschaftskataster wird zur Kenntnis 

genommen. 

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung entsteht darüber hinaus kein weiterer 

Handlungsbedarf. 
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BUND, Kreisverband Main-Taunus (19.06.2022) 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

zu 1.: Der Hinweis über die Flächeninanspruchnahme gegenwärtig landwirt-

schaftlich genutzter Flächen wird zur Kenntnis genommen. 

Da es sich bei der vorliegenden 1. Änderung nicht um eine Neuausweisung eines 

Gewerbegebietes handelt, sondern vielmehr um eine Optimierung der städtebauli-

chen Rahmenbedingungen einer bestehenden rechtskräftigen Bauleitplanung zu-

gunsten einer konkreten gewerblichen Anfrage und somit die Ackerfläche bereits im 

Bestand als gewerbliches Bauland aufzufassen ist, hält die Stadt Hochheim am Main 

weiterhin an der vorliegenden 1. Änderung des Bebauungsplanes fest. 

 

 

zu 2.: Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. Die Stadt Hochheim am 

Main hält weiterhin an der vorliegenden 1. Bebauungsplanänderung fest. 

Über die letzten Jahre hat sich die hier angesprochene aktuelle Nahrungsmittelkrise 

deutlich entspannt, sodass die Stadt Hochheim auch weiterhin an dem Planziel fest-

hält, zumal für diese Fläche bereits ein Bebauungsplan vorliegt. 

 

 

zu 3.: Der Hinweis über die Reduktion der Grundflächenzahl aus Gründen des 

Bodenschutzes wird zur Kenntnis genommen. Die Stadt Hochheim am Main 

hält weiterhin an der Festsetzung einer GRZ von 0,8 fest. 

Die Festsetzung führt dabei das geltende Bauplanungsrecht fort und stellt kein er-

höhtes Maß des Eingriffes über den Ursprungsbebauungsplan dar. Das naturschutz-

rechtliche Defizit wurde bereits im Rahmen des ursprünglichen Bauleitplanverfahrens 

ausgeglichen. Es handelt sich vielmehr um eine effektivere Flächenausnutzung. 
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zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Von einer Anhebung der Ge-

schossflächenzahl sowie der Zahl zulässiger Vollgeschosse wird abgesehen. 

Die Vorgaben und Festsetzungen bezüglich des zulässigen Maßes der baulichen 

Nutzung sind angepasst an den Flächenbedarf der geplanten Nutzung analog dem 

Ursprungsplan im Plangebiet. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung entsteht 

darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf. 

 

 

zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Dachflächen-

Photovoltaik wird in die Gestaltungsvorschriften gem. HBO aufgenommen. 

 

 

zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und eine Dachbegrünung wird 

in die Gestaltungsvorschriften gem. HBO aufgenommen. 

Es werden darüber hinaus diverse sonstige Bepflanzungsmaßnahmen (Fassaden-

begrünung, Begrünung von Nebenanlagen, etc.) in den Gewerbe- und Industriege-

bieten festgesetzt, welche insgesamt einen Beitrag zum Klimaschutz sowie zur 

Klimaanpassung leisten. 

 

zu 7.: Der Hinweis zum Umgang mit Niederschlagswasser wird zur Kenntnis 

genommen und in der Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen. 

Es ist vorgesehen, das Gebiet im Trennsystem zu entwässern. Entsprechende Infra-

strukturen befinden sich in der Frankfurter Straße sowie im Rheingaubogen. 

 

zu 8.: Der Hinweis über die Trinkwasserversorgung im Plangebiet wird zur 

Kenntnis genommen. 

Aufgrund des vorliegenden konkreten Vorhabens (Rechenzentrum) entsteht kein 

deutlich erhöhter Trinkwasserbedarf, welcher nicht durch die bestehende Leitungsinf-

rastruktur abgedeckt werden kann. 

 

zu 9.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und eine entsprechende text-

liche Festsetzung zur Eingriffsminimierung bezüglich der Außenbeleuchtung 

aufgenommen. 
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Deutsche Telekom Technik GmbH (23.06.2022) 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1.: Der Hinweis über das Vorhandensein von Telekommunikationslinien im 

Eigentum der Telekom wird zur Kenntnis genommen und ein Hinweis wird in 

die Begründung zum Bebauungsplan aufgeführt. 

 

zu 2.: Die Hinweise über den Umgang mit den Leitungsinfrastrukturen werden 

zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum Bebauungsplan berück-

sichtigt. 

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht jedoch kein weiterer Hand-

lungsbedarf, da sich die vorgebrachte Anregung auf die nachfolgenden Planungs-

ebenen (Erschließungsplanung, Bauantrag, etc.) zu berücksichtigen sind.  
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zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine entsprechende Text-

liche Festsetzung wird nicht in den Bebauungsplan aufgenommen. 
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Hessen Mobil, Wiesbaden (23.06.2022, 13.07.2022) 

 

 

Beschlussempfehlungen  

 

zu 1.: Die Zusammenfassung über die Planziele wird zur Kenntnis genommen, 

dem wird jedoch aufgrund der Aktualisierung des Planziels lediglich in Teilen 

gefolgt. 

Zunächst ist anzuführen, dass für den Geltungsbereich bereits ein rechtskräftiger 

Bebauungsplan vorliegt und die Flächen somit bauplanungsrechtlich gesichert sind. 

Die Verkehrsthematik wurde hier bereits abgearbeitet. Die Leistungsfähigkeit der vor-

liegenden Punkte wurde somit bereits im Vorfeld behandelt und kann als gesichert 

gewertet werden.  

Zudem ist zu erwähnen, dass der vorliegende Geltungsbereich aufgrund der geän-

derten Planung nun wieder auf den ursprünglichen Bereich reduziert wird und ledig-

lich die bereits bauplanungsrechtlich gesicherte Fläche in Anspruch genommen wird. 

Die bisherige Planung (Ansiedelung einer sehr großen Logistik- und Lagerhalle) wird 

in diesem Bereich nicht weiterverfolgt und der Geltungsbereich der 1. Änderung für 

einen expliziten Projektbezug (Rechenzentrum) bauplanungsrechtlich vorbereitet. Da 

mit diesem Vorhaben ein deutlich geringeres Verkehrsaufkommen einhergeht, wird 

zum jetzigen Planstand davon ausgegangen, dass die Leistungsfähigkeit der Ver-

kehrsinfrastruktur nicht nachteilig beeinträchtigt wird. Es besteht somit kein weiterer 

Handlungsbedarf. 
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zu 2. und 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, eine weitere Verkehrs-

untersuchung wird jedoch nicht für erforderlich gehalten.  

 

Begründung 

Für den Bebauungsplan Nr. XXXIII „Zwischen Nordenstädter Straße und Massen-

heimer Landstraße“ – 1. Änderung und Erweiterung wurde eine verkehrstechnische 

Untersuchung gefordert. Bei diesem Bebauungsplan handelte es sich jedoch ledig-

lich um Erweiterungsflächen und Bestandsicherung bereits vorhandener Nutzungen 

und Bereiche. Für die maßgeblichen Knotenpunkte zur Anbindung des Plangebietes 

wurde zur 2. Änderung des Bebauungsplans, die vor der 1. Änderung in Kraft trat, 

eine Verkehrsuntersuchung im Jahr 2017 in Auftrag gegeben und durch das Büro 

Knocks Consult GmbH am 02.02.2017 bei Hessen Mobil eingereicht. Hierbei wurden 

die Knotenpunkte für die Anbindung des Plangebietes an das klassifizierte Straßen-

netz untersucht. Das Ergebnis ergab, dass alle Knotenpunkte, auch für den Progno-

sefall, ausreichend leistungsfähig sind. Durch die minimale Erhöhung der Nutzungs-

dichte war kein markantes höheres Verkehrsaufkommen zu erwarten, als durch die 

Verkehrsuntersuchung bereits berücksichtigt worden war. Aufgrund der größtenteils 

vorhandenen Bebauung innerhalb der Änderungs- und Erweiterungsflächen wurden 

keine zusätzlichen Wohneinheiten ausgewiesen, sodass erhebliche Auswirkungen 

für die Verkehrsknotenpunkte durch das Gebiet rund um das Schänzchen III nicht zu 

erwarten waren.  

Daher wird eine Erweiterung dieses Gutachtens für die vorliegende Planung derzeit 

für nicht notwendig erachtet. Nähere Informationen hierzu können der Begründung 

zur 2. Änderung des Bebauungsplans entnommen werden.  

Weiterhin wird bzgl. der Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte für die vorliegende Pla-

nung auf die Ausführungen unter zu 1. verwiesen. Es besteht somit auf Ebene der 

verbindlichen Bauleitplanung kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Kreisausschuss des Hochtaunuskreises, FB Ländlicher Raum (05.06.2022) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1.: Die Zusammenfassung der Planziele wird zur Kenntnis genommen. Die 

Darstellung der Ziele ist korrekt, der Anlass hat sich jedoch verändert. 

Hintergrund und Anlass der Planung ist gegenwärtig die Schaffung der bauplanungs-

rechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung eines Rechenzentrums im Bereich der 

1. Änderung. Daher gelangt für den Bereich nun ein Industriegebiet i.S.d. § 9 BauN-

VO zur Ausweisung. Somit wird in diesem Bereich die städtebauliche Konzeption 

des Ursprungsplanes wiederaufgefasst, der hier ebenfalls für den östlichen Teilbe-

reich ein Industriegebiet ausweist. 
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zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 

mitaufgeführt. 

Die Planung ist folglich gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus den Darstellungen des Regio-

nalen Flächennutzungsplanes (RegFNP) entwickelt worden. Auf Ebene der verbind-

lichen Bauleitplanung entsteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf. 

 

 

zu 3.: Der Hinweis über die Bodenbeschaffenheit wird zur Kenntnis genom-

men. 

Die Hinweise bezüglich der Bodenwertigkeit, des Ertragspotentials und der Acker- 

und Grünlandzahl von 75-80 werden zur Kenntnis genommen. Bei der vorliegenden 

Planung handelt es sich nicht um eine Neuflächeninanspruchnahme, sondern ledig-

lich um eine Optimierung des bestehenden Bauplanungsrechts. 

Das Schutzgut Boden wird im Rahmen des Umweltberichtes thematisiert. Es wird 

folglich auf die Ausführungen im Umweltbericht verwiesen. 

 

 

zu 4.: Der Hinweis über die Ernährungs- und Versorgungsfunktion der Land-

wirtschaft wird zur Kenntnis genommen. 

Da es sich vorliegend lediglich um eine Änderung des bestehenden Bebauungspla-

nes handelt und der Bereich bereits im Bestand als Bauland zu bewerten ist, kann 

hier nur bedingt von einer weiteren Flächeninanspruchnahme gesprochen werden. 

 

 

zu 5.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Es wird auf die Ausführung unter Punkt 4 verwiesen. 

 

 

zu 6.: Der Hinweis über die Erhaltung hochwertiger landwirtschaftlicher Flä-

chen wird zur Kenntnis genommen. 
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zu 7.: Der Hinweis über die Notwendigkeit eines Artenschutzrechtlichen Fach-

beitrages wird zur Kenntnis genommen. Ein Artenschutzrechtlicher Fachbei-

trag ist Gegenstand der Planunterlagen zur Entwurfsoffenlage. 

 

 

zu 8.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es wird auf die Ausführungen 

im Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag verwiesen. 

Der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag untersucht die für den Bereich planungsrele-

vanten Arten. Die Ergebnisse werden in die Planungsunterlagen eingearbeitet und 

das Fachgutachten ist Gegenstand der Entwurfsoffenlage. 

 

 

zu 9.: Die Hinweise zum Gerichtsurteil des EuGH werden zur Kenntnis genom-

men. 

Durch die gutachterliche Kartierung sowie durch die Umsiedlungsmaßnahmen für die 

Feldhamster werden nach jetzigem Planungsstand keine Hamstervorkommnisse 

mehr im Geltungsbereich erwartet. 

 

 

zu 10.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Für den Bereich wurde eine 

artenschutzrechtliches Fachgutachten erarbeitet, welches zur Entwurfsoffen-

lage mitausgelegt wird. 

Das Gutachten behandelt insb. die Feldhamsterpopulation im und um das Plangebiet 

herum. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass durch die Planung keine arten-

schutzrechtlichen Konflikte mehr zu erwarten sind. 
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zu 11.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Aufgrund der durchgeführten Umsiedlungsmaßnahmen des Feldhamsters ist eine 

solche Querungsmöglichkeit nach jetzigem Planungsstand nicht vorgesehen. 

 

 

zu 12.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Hinweis ist korrekt. 

Es wurde eine Rebhuhnkartierung für das Plangebiet durchgeführt. Artenschutz-

rechtliche Konflikte aufgrund von Rebhühnern sind laut Fachgutachten nicht zu er-

warten. Es wird auf das artenschutzrechtliche Gutachten verwiesen, welches zur 

Entwurfsoffenlage mitoffengelegt wird. 

 

 

zu 13.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Träger öffentlicher Be-

lange wird zukünftig im Rahmen der Entwurfsoffenlage gemäß § 4 Abs. 2 

BauGB mitbeteiligt. 
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Kreisausschuss des Main-Taunus-Kreis, Amt für Bauen und Umwelt (24.06.2022) 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1.: Der Hinweis über den im Norden anschließenden Bereich wird zur 

Kenntnis genommen. 

Der hier angesprochene 2. Bauabschnitt wurde als 4. Änderung & Erweiterung zur 

Aufstellung beschlossen. Da sich für den vorliegenden 1. Änderungsbereich das 

Planziel gewandelt hat und hierfür kein 2. Bauabschnitt vorgesehen ist, bleibt es un-

klar, ob der genannte 4. Änderungs- und Erweiterungsbereich zukünftig weiterver-

folgt wird. 

 

zu 2.: Der Hinweis über die Ortsrandeingrünung aus dem Ursprungsplan wird 

zustimmend zur Kenntnis genommen. 

Die im Ursprungsbebauungsplan festgesetzte Ortsrandeingrünung wurde ange-

pflanzt und ist bereits vollständig hergestellt. Aus diesem Grund wird dieser Bereich 

durch eine Fläche für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Pflan-

zungen planungsrechtlich festgesetzt. 
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zu 3.: Der Hinweis auf den Aktionsradius des Feldhamster wird zur Kenntnis 

genommen. 

Parallel zum Bauleitplanverfahren wurde ein Artenschutz-Fachgutachten durch das 

Büro Gall erarbeitet. Artenschutzrechtliche Konflikte mit dem Feldhamster werden 

zum jetzigen Stand der Planung nicht erwartet. Das Fachgutachten ist Gegenstand 

der Entwurfsoffenlage und wird mitausgelegt. 

 

 

zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Standorte der Bauman-

pflanzungen werden in die Plankarte des Bebauungsplanes aufgenommen. 

Dadurch wird der planungsrechtliche Zustand des Ursprungsbebauungsplanes an-

genommen, wodurch kein weiterer Ausgleich zu erbringen ist. 

 

 

zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und als textliche Festsetzung 

des Bebauungsplanes aufgenommen. 

 

 

zu 7.: Die Hinweise in Bezug auf den Klimaschutz werden zur Kenntnis ge-

nommen. In der Begründung zum Bebauungsplan werden weitere Ausführun-

gen über die mit dem Bebauungsplan beabsichtigten Klimaschutzmaßnahmen 

ergänzt. 
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zu 8.: Die Hinweise über die Erstellung eines Energiekonzeptes werden zur 

Kenntnis genommen. Die hier angesprochenen Inhalte werden als Hinweise in 

die Begründung zum Bebauungsplan aufgeführt. 

 

 

zu 9.: Der Hinweis zu Klimaanpassungsmaßnahmen wird zur Kenntnis ge-

nommen.  

Es wird eine Fassadenbegrünung über die Anpflanzmaßnahmen sowie weitere Be-

grünungsmaßnahmen für das Plangebiet festgesetzt, um einen Beitrag zum Mikro-

klima leisten zu können. 
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Landesamt für Denkmalpflege Hessen, hessenArchäologie (09.06.2022) 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

zu 1.: Der Hinweis über die Weltkriegsfundstelle im Plangebiet sowie die im 

näheren Umfeld gelegenen Spuren einer Jungsteinzeitsiedlung werden zur 

Kenntnis genommen und als Hinweis in die Textlichen Festsetzungen über-

nommen. 

 

 

zu 2.: Der Hinweis über die potenziell betroffenen Kulturdenkmäler wird zur 

Kenntnis genommen. 

 

 

zu 3.: Der Hinweis über die Notwendigkeit eines bodenarchäologischen Gut-

achtens wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum Bebau-

ungsplan aufgeführt. Der Vorhabenträger wird entsprechend in Kenntnis ge-

setzt. 

Im Rahmen der zusätzlichen geophysikalischen Prospektion konnten jedoch archäo-

logischer Befunde angezeigt werden, die im Rahmen der Prospektion ausgegraben 

wurden. Darüber hinausgehende Konflikte mit dem Denkmalschutz oder der Archäo-

logie werden daher nicht erwartet. 

 

zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Dem Hinweis wird entspro-

chen. 
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Netzdienste Rhein-Main GmbH (20.06.2022) 

 

Beschlussempfehlungen 

 

zu 1.: Der Hinweis sowie die grundsätzliche Zustimmung zur Planung werden 

zur Kenntnis genommen.  

 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und als Hinweis textlich auf 

der Plankarte sowie in der Begründung zum Bebauungsplan aufgeführt.   

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 

Die Hinweise beziehen sich auf das nachfolgende Baugenehmigungsverfahren, auf 

die Bauausführung bzw. Erschließungsplanung und werden daher in der Begrün-

dung zum Bebauungsplan als Hinweis aufgeführt. Die Hinweise sind auf den ge-

nannten Planungsebenen zwingend zu beachten. 

Die Informationen werden an den Vorhabenträger und die Stadt für die Beachtung im 

Bauantragsverfahren weitergegeben. 

 

zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung mit-

aufgeführt.  

Die Informationen werden an den Vorhabenträger und die Stadt für die Beachtung im 

Bauantragsverfahren weitergegeben. 

 

zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung mit-

aufgeführt.  

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 

Die Hinweise beziehen sich auf das nachfolgende Baugenehmigungsverfahren, auf 

die Bauausführung bzw. Erschließungsplanung und werden daher in der Begrün-

dung zum Bebauungsplan als Hinweis aufgeführt. Die Hinweise sind auf den ge-

nannten Planungsebenen zwingend zu beachten. 

Die Informationen werden an den Vorhabenträger und die Stadt für die Beachtung im 

Bauantragsverfahren weitergegeben.
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Polizeipräsidium Westhessen, Regionaler Verkehrsdienst (15.06.2022) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

zu 1.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-

men. 

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung entsteht darüber hinaus kein Hand-

lungsbedarf. 

 

zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 

mitaufgeführt. 

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 

Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise im Rahmen der 

nachfolgenden Planungsebenen (Bauausführung, Erschließungsplanung) zu berück-

sichtigen sind. 

Die Informationen werden an den Vorhabenträger und die Stadt für die Beachtung im 

Bauantragsverfahren weitergegeben. 

 

zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Träger öffentlicher Be-

lange wird im Rahmen des nächsten Verfahrensschritts (Entwurfsoffenlage) 

berücksichtigt. 
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Regierungspräsidium Darmstadt (29.06.2022) 

 

Beschlussempfehlungen 

zu 1.: Die Hinweise und Zusammenfassung über die Konformität mit den regi-

onalplanerischen Festsetzungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

zu 2.: Die Hinweise sowie die grundsätzliche Zustimmung werden zur Kenntnis 

genommen. 

Die Planung ist folglich an die Ziele der Raumordnung gemäß § 1 Abs. 4 BauGB an-

gepasst. 

 

zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die entsprechenden Aus-

führungen um die Flächenangaben in der Begründung ergänzt.  

 

 

zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 



 Abwägung der Stellungnahmen zur Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 & § 4 Abs. 1 BauGB 
  

 

  

Bebauungsplan Nr. XXXIX „Gewerbegebiet östliche Frankfurter Straße“ 1. Ände-
rung 30 

 

 

 

 

 

7 

 

8 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

Für dessen noch nicht entwickelten Bereich gelangt ein Industriegebiet i.S.d. § 9 

BauNVO zur Ausweisung. 

 

zu 7.: Der Hinweis und die grundsätzliche Zustimmung zur Planung werden zur 

Kenntnis genommen. 

 

zu 8.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Für das Plangebiet sind keine Einträge in der Altflächendatei beim RP Darmstadt 

vermerkt. 

 

zu 9.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und als Hinweis in die textli-

chen Festsetzungen aufgenommen. 

Die Hinweise beziehen sich auf die nachfolgenden Planungsebenen, da die vorge-

brachten Anregungen und Hinweise im Rahmen des Bauantrags, der Bauausführung 

und der Erschließungsplanung zu berücksichtigen sind. Es besteht somit kein weite-

rer Handlungsbedarf.  

 

zu 10.: Der Hinweis auf den sparsamen Umgang mit Grund und Boden (Boden-

schutzklausel nach § 1a Abs. 2 BauGB) wird zur Kenntnis genommen. 

Bei der vorliegenden 1. Änderung handelt es sich um eine städtebauliche Optimie-

rung eines bereits ausgewiesenen Gewerbegebietes und nicht um eine Neuflächen-

inanspruchnahme. 

 

zu 11.: Die Hinweise über den Bodenschutz werden zur Kenntnis genommen 

und im weiteren Planverfahren berücksichtigt. 
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zu 12.: Die Hinweise über die Bodenkompensation werden zur Kenntnis ge-

nommen.  

Es werden lediglich Flächen überplant, die bereits bauplanungsrechtlich über den 

Ursprungsplan gesichert sind und für die bereits ein naturschutzrechtlicher Ausgleich 

geschaffen wurde. Da lediglich eine Anpassung der Planung für das Vorhaben eines 

oder ggf. mehrerer neuer Unternehmen vorgenommen wird, ist eine erneute Ein-

griffs-/Ausgleichsplanung nicht erforderlich, sodass hierfür auch keine weiteren 

landwirtschaftlichen Flächen in Anspruch genommen werden. Durch die Anpassung 

der Planung zum nächsten Verfahrensschritt erfolgt zudem keine Beeinträchtigung 

des landwirtschaftlichen Verkehrs. 

Die Belange des vorsorgenden Bodenschutzes wurden im Rahmen der Begründung 

sowie des Umweltberichtes beachtet und abgearbeitet. Das Schutzgut Boden wird im 

Rahmen des Umweltberichtes näher thematisiert. Es wird auf die Ausführungen im 

Umweltbericht verwiesen. 

 

zu 13.: Die Zustimmung zur Planung werden zur Kenntnis genommen und die 

Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung mitaufge-

führt.  

 

zu 14.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 

zum Bebauungsplan mitaufgenommen. 

Die abschließende Wasserbeseitigungslast kann über den Bebauungsplan nicht ab-

schließend quantifiziert werden. 

Die Hinweise beziehen sich auf die nachfolgenden Planungsebenen, da die vorge-

brachten Anregungen und Hinweise im Rahmen des Bauantrags, der Bauausführung 

und der Erschließungsplanung zu berücksichtigen sind. Es besteht somit kein weite-

rer Handlungsbedarf.  
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Die Informationen werden an den Vorhabenträger und die Stadt für die Beachtung im 

Bauantragsverfahren weitergegeben. 

 

zu 15.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und nähere Ausführungen 

zur Entwässerungskonzeption in der Begründung im Rahmen des nächsten 

Verfahrensschrittes (Entwurfsoffenlage) ergänzt. 

 

zu 16.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 

mitaufgeführt.  

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 

Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise im Rahmen der 

nachfolgenden Planungsebenen (Erschließungsplanung, Bauausführung) zu berück-

sichtigen sind. Die Informationen werden an den Vorhabenträger und die Stadt für 

die Beachtung im Bauantragsverfahren weitergegeben. 

 

zu 17.: Der Hinweis und die Zustimmung zur Planung werden zur Kenntnis ge-

nommen. 

 

zu 18.: Die Hinweise zum Immissionsschutz sowie die Zustimmung zur Pla-

nung werden zur Kenntnis genommen. 
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zu 19.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und klarstellend in die 

Begründung zum Bebauungsplan integriert.  

Da der Geltungsbereich auf den bereits bauplanungsrechtlich gesicherten Teil nörd-

lich der Frankfurter Straße begrenzt ist, ist ein Vorbehaltsgebiet oberflächennaher 

Lagerstätten nicht mehr durch die vorliegende Planung betroffen. Zudem liegen der-

zeit keine Kenntnisse über das Vorkommen von ehemaligen Bergbauspuren vor. Es 

besteht somit kein weiterer Handlungsbedarf. 

 

zu 20: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-

men. 

 

zu 21.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die in der Stellungnah-

me des Kampfmittelräumdienst Hinweise auf das mögliche Vorkommen von 

Kampfmitteln im Plangebiet werden zur Kenntnis genommen. 

Es wurde jedoch bereits eine Sondierung in Auftrag gegeben, die zusätzlich mit einer 

geophysikalischen Prospektion durchgeführt wurde. Als Resultat ging hervor, dass 

innerhalb des Plangebietes keine Bombenblindgänger oder ähnliches vorgefunden 

werden konnte.  

Im Rahmen der zusätzlichen geophysikalischen Prospektion konnten jedoch archäo-

logischer Befunde angezeigt werden, die im Rahmen der Prospektion ausgegraben 

wurden. Darüber hinausgehende Konflikte mit dem Denkmalschutz oder der Archäo-

logie werden daher nicht erwartet. 

Die Hinweise werden in die Begründung mitaufgenommen. Darüber hinaus besteht 

auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung kein weiterer Handlungsbedarf. 
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Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (22.06.2022)  

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

zu 1.: Die Hinweise auf das mögliche Vorkommen von Kampfmitteln im Plan-

gebiet werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum Bebau-

ungsplan aufgeführt. 

Es wurde eine Sondierung in Auftrag gegeben, die zusätzlich mit einer geophysikali-

schen Prospektion durchgeführt wurde. Als Resultat ging hervor, dass innerhalb des 

Plangebietes keine Bombenblindgänger oder ähnliches vorgefunden werden konnte. 

Im Rahmen der zusätzlichen geophysikalischen Prospektion konnten jedoch archäo-

logischer Befunde angezeigt werden, die jedoch bereits ausgegraben wurden.  

Darüber hinaus besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Regionalverband FrankfurtRheinMain (14.06.2022) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

zu 1. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind korrekt. Die Aus-

führungen in der Begründung werden redaktionell, auch im Hinblick auf die 

aktualisierte Planung, angepasst. 

Die Rahmenbedingungen zur Planung haben sich seit der Frühzeitigen Beteiligung 

im Jahr 2022 geändert: Der Geltungsbereich wird zum Entwurf aufgespaltet in eine 

2. Änderung (bisheriger rechtskräftiger Plan, der überwiegend eine Änderung in der 

Baugrenzen-Darstellung erfährt) und einer weiteren 3. Änderung und Erweiterung 

(geplante neue Gewerbeflächen für den endogenen Bedarf).  

Ergänzend ist klarzustellen, dass das vorliegende nun reduzierte Plangebiet bereits 

innerhalb eines rechtskräftigen Bebauungsplans liegt und über die weitere 2. Ände-

rung erfasst wird. Aufgrund der Reduzierung des Geltungsbereiches wird somit ledig-

lich der Teil beansprucht, der bereits bauplanungsrechtlich gesichert und im Ur-

sprungsplan als Gewerbegebiet i.S.d. § 8 BauNVO ausgewiesen und nun als Indust-

riegebiet i.S.d. § 9 BauNVO ausgewiesen wird.  

Es besteht somit kein weiterer Handlungsbedarf.  

Für den künftigen Bereich südlich der Frankfurter Straße (3. Änderung und Erweite-

rung) müssen bei Fortführung des Verfahrens verschiedene Sachthemen geklärt 

werden: Zielabweichungsverfahren, Bodenschutz, Landwirtschaft, Naturschutz, Ar-

tenschutz, etc.  

 

zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 

redaktionell ergänzt und angepasst.  

 

zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Stadtwerke Hochheim am Main (13.06.2022) 

 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Aufgrund der Reduzierung des Geltungsbereiches auf den Bereich des ursprüngli-

chen Bebauungsplans Nr. XXXIX „Gewerbegebiet östlich Frankfurter Straße“ von 

2012, entspricht das seitdem bauplanungsrechtlich gesicherte Regenrückhaltebe-

cken nun den vorhandenen Kapazitäten.  

Da außerdem bereits ein wasserrechtlicher Erlaubnisbescheid erteilt wurde, besteht 

somit auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung vorliegend kein weiterer Hand-

lungsbedarf.  
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